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Willkommen
Liebe Mieterfreundinnen und Mieterfreunde,
hiermit lade ich Sie herzlich zum 33. Hessischen Mietertag am 13. September 2008
nach Frankfurt/Main ein. Das Motto unseres diesjährigen Verbandstages, der unter
anderem aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des DMB Mieterschutzvereins
Frankfurt hierher einberufen wurde, lautet „Klimaschutz und Wohnen“.
Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Al Gore, die aktuelle Diskussion um die
Laufzeiten von Atomkraftwerken und die damit verbundene Diskussion um Energie-
alternativen, die Diskussion um die energetische Erneuerung von Gebäuden und die
geplante gesetzliche Verpflichtung hierzu haben das Thema Klimaschutz zu einem

aktuellen Thema der Politik gemacht. Die Gefahren, die die Veränderungen unseres Klimas mit sich brin-
gen, sind nicht nur mehr Themen für Fachleute, sondern sie werden intensiv kontrovers und vor allem,
was wichtig ist, öffentlich und von Vielen geführt.
Energieeinsparung als wichtiger Faktor beim Klimaschutz wird im Mittelpunkt unserer Tagung stehen. Die
derzeitige Diskussion um die Energiekosten gibt diesem Thema auch für Mieter eine besondere Aktualität.
Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen und da-
durch gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Aktuell wird heftig darüber diskutiert, wie die
energetische Erneuerung und Sanierung von Wohnungen durch gesetzliche Regelungen vorangebracht
werden soll. Wer soll dies bezahlen, Mieter, Vermieter oder beide? Wie verpflichtend und in welchem Zeit-
raum sollen diese Modernisierungen durchgeführt werden, und welchen Anteil an der Konjunkturentwick-
lung werden diese Maßnahmen haben?
Es wird die Aufgabe dieses Hessischen Mietertages sein, auf all diese Fragen eine Antwort zu suchen und
Position zu beziehen. In diesem Sinne wünsche ich unserem Verbandstag einen erfolgreichen Verlauf.

Wolfgang Hessenauer
1. Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes – Landesverband Hessen

33. Hessischer Mietertag 2008
in Frankfurt am Main

Nachrichten aus dem Landesverband
Hessen

Öffentliche Kundgebung „Klimaschutz und Wohnen“
Samstag, 13. September 2008, 10.00 Uhr

Ort: „Großer Saal“ im Dominikanerkloster, Kurt-Schumacher-Straße 23, 60311 Frankfurt/Main
Begrüßung: Wolfgang Hessenauer, 1. Vorsitzender

Grußansprachen:
� Dr. Alois Rhiel, hessischer Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

� Michael Müller, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium
Ansprache: Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des Deutschen Mieterbundes: „Klimaschutz und

Wohnen aus Sicht des Deutschen Mieterbundes“

Skyline Frankfurt Kleinreparaturenklausel
in Mietverträgen
� Gießen - Der Mieterverein
Gießen hat für ein Mitglied beim
Amtsgericht Gießen ein interes-
santes Urteil (Az: 40-M-C
125/08) erstritten.
Häufig wird im Mietvertrag gere-
gelt, dass der Mieter die Kosten
für „kleinere Instandsetzungen“
oder bei Bagatellschäden bis zu
einer Höhe von zum Beispiel 75
Euro trägt. Eine solche Klausel
darf sich aber nur auf Teile bezie-
hen, auf die der Mieter direkten
und häufigen Zugriff hat, wie
zum Beispiel Rollladengurte oder
Türschlösser.
Um ebensolch ein schadhaftes
Teil ging es in dem vorliegenden
Streit. Die Vermieterin verlangte
von dem Mieter, unter Bezug auf
die Mietvertragsvereinbarung,
die Übernahme der Kosten für
den kompletten Austausch eines
Auslaufventils mit Knebel in Hö-
he von 36,51 Euro, da es sich
um einen wirtschaftlichen Total-
schaden handele. Eine Reparatur
sei zwar denkbar, aber nicht
mehr wirtschaftlich. Der Mieter
widersprach der Forderung, und
das Gericht gab ihm darin Recht.
Der Austausch des Auslaufven-
tils sei, so das Gericht, nicht als
bloße Reparatur anzusehen, son-
dern es handele sich um eine Er-
neuerung, die dem Vermieter ob-
liege. Außerdem könne sich die
Vermieterin nicht auf die Kleinre-
paraturklausel berufen, da die
Ursache für den Defekt des Teils
maßgeblich von der Verkalkung
veranlasst worden sei. Der Mie-
ter habe aber weder eine unmit-
telbare Einwirkung auf die ur-
sächliche Verkalkung noch auf
die ausgetauschten Dichtungen
des Auslaufventils. Es sei be-
denklich, wenn über die Bagatell-
klausel des Mietvertrages Repa-
raturen vorgenommen werden
sollen, die nicht zwingend vom
Mieter beeinflusst werden könn-
ten.
Der Mieterverein begrüßt nach
den Worten seines Vorsitzenden,
Stefan Kaisers, das Urteil, weil es
eine klare Grenze zwischen den
vom Mieter zu tragenden Klein-
reparaturen und den vom Ver-
mieter zu tragenden Instandset-
zungen ziehe.



4/2008 MieterZeitung 1715, 07

Immer mehr Mietprobleme bei Hessens Mietern
�Der Beratungsbedarf der

Mieterinnen und Mieter in
Hessen steigt unaufhörlich. Wie
der Vorsitzende des Deutschen
Mieterbundes – Landesverband
Hessen, Wolfgang Hessenauer,
anlässlich einer Tagung der hes-
sischen Mietervereine in Kassel
mitteilte, istdieZahlderdurchge-
führten Mieterberatungen bei
den 25 hessischen Mieterverei-
nen imletztenJahrumrund1000
gegenüber demVorjahr 2006 ge-
stiegen. Mit 80 563 Beratungen
wurdeeinneuerBeratungsrekord
erzielt. Der ständig steigendeBe-
ratungsbedarf – seit dem Jahr
2000 um rund 30 Prozent – und
auch der ständig steigende Bera-
tungsumfang im Einzelfall seien
ein eindrucksvolles Zeugnis da-
für, dassMietprobleme und stän-
dig steigende Wohnkosten im-
mermehrMieterhaushalte belas-
ten. In den 25 hessischenMieter-
vereinen des Deutschen Mieter-
bundes sind rund 100 000 Mie-
terhaushalte organisiert.
Seit Jahren führen die Heiz- und
Nebenkostenabrechnungen die
„Hitliste“ der Mietprobleme an.
Im letzten Jahr entfielen 32,8
Prozent (2006: 31 Prozent) der
Beratungen auf die Überprü-

fung von Heiz- und Nebenkos-
tenabrechnungen. „Und hier
scheint auch ein Ende der Fah-
nenstange nicht absehbar“, er-
klärte Hessenauer. Im Jahr 2000
seien es „nur“ 25 Prozent aller
Beratungen gewesen. Bei min-
destens der Hälfte aller über-
prüftenHeiz- undNebenkosten-
abrechnungen werde ein Fehler
aufgedeckt oder bestehe zumin-
dest Erläuterungsbedarf. Hier
liege jedenfalls das höchste Ein-
sparpotenzial „begraben“.
Mit Abstand folgten an zweiter
Stelle Beschwerden über Män-
gel in der Mietwohnung. In fast
13 000Fällenmussten die hessi-

schen Mietervereine im letzten
Jahr deshalb tätig werden. Und
hier mache die Zunahme der
Problememit Schimmelbildung
in Wohnräumen inzwischen ei-
niges Kopfzerbrechen. Allzu
gerne wimmelten Vermieter
Ansprüche von Mietern mit
dem Hinweis darauf ab, dass
diese angeblich nicht richtig
heizen und lüften. Häufig seien
aber in Wahrheit bauphysikali-
sche Gründe die Ursache für die
Schimmelpilzbildung.
Mit Fragen zu Mieterhöhungen
suchten Vereinsmitglieder
„nur“ in gut fünf Prozent aller
Beratungsfälle die Beratungs-

stunden auf. Dies könne sich
aber in den nächsten Jahrenwie-
der ändern, erklärteHessenauer.
Erfahrungsgemäß führten kon-
junkturelle Erholungen der Ge-
samtwirtschaft mit leichter zeit-
licher Verzögerung zu neuen
Engpässen am Wohnungs-
markt, die aller Erfahrung nach
auch wieder zu steigenden Mie-
ten führen. In den letzten Jahren
lag der Anstieg des Mietenin-
dexes ohne Heiz- und Neben-
kosten etwas unter dem Anstieg
der allgemeinen Lebenshal-
tungskosten. Dafür sind aber
nach den Zahlen des hessischen
Statistischen Landesamtes die
Energiekosten seit 2001 um
über 40 Prozent gestiegen.
Alles in allem bestätige der stei-
gende Beratungsbedarf, dass
der Druck auf die Mieterinnen
und Mieter durch steigende
Wohnkosten immer größerwer-
de. Im Durchschnitt müssten
Hessens Mieterinnen und Mie-
ter fast schon ein Drittel ihres
Haushaltseinkommens für die
Wohnkosten aufbringen. Bei
den unteren Einkommensbezie-
hern liege die Wohnkostenbe-
lastung nicht selten bei 40 bis 50
Prozent, erklärte Hessenauer.�

Regionalkonferenz am 12. April 2008 in Kassel

Die Tricks der Deutschen Annington
� Die Deutsche Annington, das vielfach als „Heuschrecke“ apo-
strophierte und mit 220 000 Wohnungen größte Immobilienun-
ternehmen in Deutschland, hat sich offensichtlich einen besonde-
ren Trick einfallen lassen, um an das Geld seiner Mieter zu kom-
men. Zahlreiche Mieter der Deutschen Annington sind inzwischen
Mitglied beim Mieterbund geworden, weil sie deren Nebenkosten-
abrechnungen nicht mehr durchschauen können.
Beim Mieterbund hat man inzwischen die Erfahrung gemacht, dass
die Deutsche Annington auf Einwendungen gegen Nebenkostenab-
rechnungen oder Bitten um Erläuterungen inhaltlich überhaupt
nicht reagiert, allenfalls mit einem Zwischenbescheid, dass die An-
gelegenheit an eine andere Abteilung zur Bearbeitung übergeben
worden sei. Dann hört man lange Zeit überhaupt nichts mehr.
Nun hat man sich offensichtlich bei der Deutschen Annington ei-
nen neuen Trick ausgedacht, um doch noch an ausstehende Ne-
benkostennachforderungen zu kommen, ohne dass man die an-
geforderten Erläuterungen erteilt oder die Einwendungen bearbei-
tet. In Schreiben an seine Mieter bezieht sich das Wohnungsun-
ternehmen auf ein geführtes Telefonat und entschuldigt sich zu-
nächst dafür, dass man bisher nicht detailliert auf die Anfragen
bezüglich der Nebenkostenabrechnung 2006 eingegangen sei.
Um die Angelegenheit „schnell und unbürokratisch zu einem ein-

vernehmlichen Abschluss zu bringen“, bietet man dann seitens
der Deutschen Annington an, auf die Nebenkostenabrechnung
2006 einen Nachlass zu gewähren. „Sofern Ihr Anliegen die Ihnen
zugegangene Nebenkostenabrechnung betraf, haben Sie diese mit
der telefonisch erfolgten Einigung anerkannt. Wir werden umge-
hend den oben genannten Betrag Ihrem Mietkonto gutschreiben
... Das mit Ihnen geführte Telefonat haben wir – mit Ihrer Zustim-
mung – aufgezeichnet ...“, heißt es in dem Schreiben. Es folgt
dann noch ein Hinweis auf ein zweiwöchiges Widerrufsrecht ge-
mäß Paragraph 3 Fernabsatzgesetz, das aber schon seit 2002
nicht mehr in Kraft ist, weil die Regelungen ins Bürgerliche Ge-
setzbuch integriert wurden.
Beim Deutschen Mieterbund – Landesverband Hessen und seinen
angeschlossenen Mietervereinen empfindet man diese Vorge-
hensweise der Deutschen Annington als ziemlich dreist, werde
doch damit der Versuch unternommen, die berechtigten Einwän-
de der Mieterinnen und Mieter gegen undurchsichtige Nebenkos-
tenabrechnungen unter den Tisch zu kehren und den Mietern auf
diesem Wege doch noch das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Insgesamt vermietet oder verwaltet die Deutsche Annington laut
Geschäftsbericht in Wiesbaden, Frankfurt und Kassel rund 15 000
Wohnungen.
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Der Energieausweis: Seit 1. Juli 2008 Pflicht

�Seit dem 1. Juli 2008müs-
sen Eigentümer und Ver-

mieter bei einem Verkauf oder
einer beabsichtigten Vermie-
tung ihrer Immobilie den Inte-
ressenten einen Energieausweis
vorlegen. Das gilt für alle Häu-
ser, die bis 1965 fertig gestellt
wurden. Für später gebaute
Häuser muss der Energieaus-
weis erst ab dem 1. Januar 2009
präsentiert werden. Ausnahmen
gelten für unter Denkmalschutz
stehende Gebäude.
Nach demWillen des Gesetzge-
bers gibt es zwei verschiedene
Arten von Energieausweisen,
den Verbrauchs- und den Be-
darfsausweis. Während bei ei-
nem Bedarfsausweis der Ener-
giebedarf des Gebäudes berech-

net wird, stellt der Verbrauchs-
ausweis auf den Energiever-
brauch der Nutzer imHaus ab.
Der Vermieter kann sich grund-
sätzlich frei entscheiden, welche
Art vonEnergieausweis er erstel-
len lässt. Bedarfsausweise sind
zwingend nur für ältere Häuser –
Bauantrag bis 1. November 1977
– mit weniger als fünf Wohnun-
gen vorgeschrieben. Bis zum 1.
Oktober 2008 kann der Eigentü-
mer aber auchhier noch freiwäh-
len, welchen Typ Energieaus-
weis er vorlegenwill.
Der einmal ausgestellte Ener-
gieausweis bleibt zehn Jahre
gültig.
Der Energieausweis gilt nicht
für die einzelnen Wohnungen,
sondern immer für das ganze

Haus. Vorgelegt werden muss
er nur Kauf- oder Mietinteres-
senten. Der Eigentümer ist nicht
verpflichtet, eine Kopie des
Energieausweises auszustellen.
Er muss lediglich Einsicht in
den Energieausweis verschaf-
fen. Die Energieeffizienz des
Gebäudes wird mit Hilfe einer
Farbskala verdeutlicht. Im grü-
nen Bereich ist der Energiebe-
darf am niedrigsten, je weiter
die Farbe in Richtung Rot geht,
desto höher ist der Energiebe-
darf oder -verbrauch.
Auf dem Energieausweis sind
außerdem Vergleichswerte an-
gegeben, und es werdenModer-

nisierungsempfehlungen aufge-
führt. Der Vermieter muss diese
Modernisierungen aber nicht
durchführen. Es handelt sich
hier lediglich um Anregungen.
Der Energieausweis will Ver-
mieter motivieren, für eine bes-
sere Energieeffizienz zu sorgen.
Legt derVermieter keinenEner-
gieausweis vor oder sind die
Angaben falsch, wird dies als
Ordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße geahndet.
Der DMB empfiehlt: Mieter
sollten immer einenBedarfsaus-
weis verlangen. Mieter sollten
sich eine Kopie des Energieaus-
weises aushändigen lassen. �

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Hessischen Energiesparaktion)


